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Falls Anschrift oder Firmierung nicht mehr zutreffen, bitte auf Seite 2 korrigieren.

Rücksendung bitte bis

Erhebung bestimmter klimawirksamer 
Stoffe für das Jahr 2011

Ansprechpartner/-in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:   

Telefon oder E-Mail:

10C Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg – Ref. 33
70158 Stuttgart

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:  
Telefon 0711/641 - Durchwahl 2430
Ansprechpartner/-in: 
Frau Kirstein
Telefax:	 0711/641 - 2444 
E-Mail:	 umwelt@stala.bwl.de

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg . 70158 Stuttgart

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg 

Beachten Sie:
Machen Sie bitte alle Angaben für das Gesamtunternehmen 
( einschließlich aller produzierenden und nicht produzierenden 
Teile ). Als Unternehmen gilt die kleinste rechtliche Einheit, die  
aus handels- und/oder steuerrechtlichen Gründen Bücher führt 
und bilanziert. Rechtlich selbständige Tochtergesellschaften, 
Betriebsführungsgesellschaften usw. müssen getrennt berichten. 
Zweigniederlassungen im Ausland werden nicht einbezogen. 
Die Fragen im Abschnitt „Allgemeine Angaben“ dienen zur 
Klärung des Kreises der zu Befragenden. 

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen  
Sie der beigefügten Unterlage, die Bestandteil dieses Frage- 
bogens ist. Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen 
die Erläuterungen zu 1  bis 10 in der separaten Unterlage.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

A	 Allgemeine Angaben
1	 Haben Sie im Jahr 2011 bestimmte klimawirksame Stoffe hergestellt, aus dem bzw. 

in das Ausland ein- oder ausgeführt ?  1  bis 3   7

	 Ja
Bitte tragen Sie die jeweilige Gesamtmenge des entsprechenden Stoffes in  
Abschnitt B ein. Anschließend weiter mit Frage A 2.

	 Nein Bitte weiter mit Frage A 2.

2	 Haben Sie im Jahr 2011 bestimmte klimawirksame Stoffe unmittelbar selbst als Kältemittel ( bei 
der Erstfüllung von Neuanlagen, Erstfüllung von umgerüsteten Anlagen oder Instandhaltung von 
bestehenden Anlagen ) oder als Treibmittel bzw. als sonstiges Mittel bei der Herstellung, Instand-
haltung oder Reinigung von Erzeugnissen verwendet ?  4  bis 6   10

	 Ja Bitte weiter mit Frage A 2.1.

	 Nein
Die Befragung Ihres Unternehmens ist abgeschlossen. Bitte senden  
Sie den Fragebogen an das Statistische Amt zurück.

2.1	 Haben Sie mindestens einen klimawirksamen Stoff in der Größenordnung von mehr als 20 kg
	 pro Stoff und Jahr verwendet ?  4  bis 7

	 Ja

Bitte tragen Sie die jeweilige Gesamtmenge des entsprechenden Stoffes als
–	 Kältemittel in Abschnitt C,
–	 Treibmittel oder sonstiges Mittel in Abschnitt D ein.
Ergänzen Sie fehlende R-Bezeichnungen mit den jeweiligen 
Mengenangaben.

	 Nein
Die Befragung Ihres Unternehmens ist abgeschlossen. Bitte senden Sie den 
Fragebogen an das Statistische Amt zurück.
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Name und Anschrift
Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.

Bemerkungen
Zur Vermeidung von Rückfragen unsererseits können Sie  
hier auf besondere Ereignisse und Umstände hinweisen,  
die Einfluss auf Ihre aktuellen Angaben ( z. B. im Vergleich  
zum Vorjahr ) haben.

Bitte zurücksenden an

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg
Referat 33
70158 Stuttgart

B	 Herstellung, Ein- oder Ausfuhr im Jahr 2011

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Herstellung  1 Einfuhr  3

Ausfuhr  3
insgesamt

darunter 
zum Einsatz als 
Ausgangsstoff 
bestimmt  2  

( Zwischenprodukt )

insgesamt

darunter 
zum Einsatz als 
Ausgangsstoff 
bestimmt  2  

( Zwischenprodukt )

kg pro Stoff

R134a 9611

R404A 9801

R407A 9804

R410A 9813

R413A 9819

R417A 9849

R507 9822
Weitere ( Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an. )

Insgesamt 9 9 9 9

10C
Identnummer



Seite 3Erhebung bestimmter klimawirksamer Stoffe 2011

C	 Verwendung als Kältemittel im Jahr 2011
10C

Identnummer

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Kältemittel bei der

Erstfüllung von Neuanlagen 
4   8   10

Erstfüllung von umgerüsteten 
Anlagen  4   9   10

Instandhaltung von bestehenden 
Anlagen ( Nachfüllung, Wartung, 

Havarie )  4   10

kg pro Stoff

R134a 9611

R404A 9801

R407A 9804

R407C 9810

R410A 9813

R413A 9819

R417A 9849

R507 9822
Weitere ( Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an. )

Insgesamt 9 9 9 9

D	 Verwendung als Treibmittel, Lösemittel, Löschmittel, sonstiges Mittel im Jahr 2011

Stoffe  7  
R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Stoffe

als Treibmittel  
bei der Herstellung von  

Aerosolen  5

als Treibmittel in  
Vorprodukten zur Her-

stellung von Kunst- und 
Schaumstoffen  5

als sonstiges Mittel bei der Herstellung, Instandhaltung 
oder Reinigung von Erzeugnissen; als Schutz-, Ätz-  
oder Füllgas bzw.als Löse- oder Löschmittel  6   10

insgesamt
darunter zum Einsatz als 
Ausgangsstoff bestimmt 
( Zwischenprodukt )  2

kg pro Stoff

R134a 9611

R227ea 9623

R245fa 9637

R365 9655

R413A 9819

Weitere ( Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an. )

Insgesamt 9 9 9 9
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Erläuterungen zum Fragebogen
	 Als Herstellung gilt ausschließlich die Produktion der 

Stoffe an sich. 

2 	 Ausgangsstoffe: Stoffe, die zur Herstellung anderer 
chemischer Erzeugnisse bestimmt sind und dabei voll- 
ständig vernichtet oder umgewandelt werden. Sie werden 
als nicht emissionsrelevant angesehen.

3 	 Ein- oder Ausfuhr ist der grenzüberschreitende Waren-
verkehr der Bundesrepublik Deutschland mit dem Aus-
land für die betreffenden Stoffe als solche oder in Zube-
reitungen. Stoffe, die in Zubereitungen ( Blends ) enthalten 
sind, bitte ggf. sorgfältig schätzen. Nicht anzugeben sind 
Stoffe und Zubereitungen, die in einem ein- oder ausge-
führten Fertigerzeugnis ( z. B. Kunst- und Schaumstoffe, 
Spraydosen, Kälte- und Klimaanlagen ) bereits enthalten 
sind.

Ihr Unternehmen gilt als Verwender, falls Sie die Stoffe 
unmittelbar selbst als 

4 	 Kältemittel in Anlagen einfüllen.

Anlagenbeispiele:

–	Haushaltskühlgeräte und Wärmepumpen

–	gewerbliche Kühl- und Kälteanlagen

–	 Industriekälteanlagen

–	Transportkälteanlagen ( Kühl-LKW, Kühlwaggons,  
Kühlschiffe u. Ä. )

–	Fahrzeugklimaanlagen

–	Gebäude- und Raumklimaanlagen

5 	 Treibmittel einsetzen, z. B. bei der Herstellung von

–	Aerosolerzeugnissen ( in Medizinalsprays, Kälte- 
sprays, Schmier- und Gleitsprays u. Ä.; keine  
Montageschäume ),

–	Vorprodukten für Kunst- und Schaumstoffe ( z. B.  
Schaumstoffkomponenten, Montageschaumsprays ).

6 	 sonstiges Mittel einsetzen, z. B.

–	bei der Herstellung, Instandhaltung oder Reinigung  
von Erzeugnissen,

–	als Ätzgas; Schutzgas ( bei der Herstellung von  
Magnesium u. Ä. ),

–	als Füllgas in Druckspeichern ( z. B. in Hydraulikkreis-
läufen wie Federungs-, Stabilisierungs- und Bremssys-
temanwendungen )

–	als Lösemittel oder Löschmittel bei der Befüllung  
von Feuerlöschgeräten und/oder -anlagen

–	als Mittel zur Bekämpfung von Schädlingen  
( in Mühlen, Lagerräumen u. Ä. )

Als Eigenverwendung gilt auch, wenn eine Fremdfirma 
tätig wird, Sie aber als auftraggebende Firma die Stoffe  
bereit stellen.

Zur Verwendung zählen nicht
–	der Bestand an Stoffen in solchen Anlagen.

–	Handel, Verkauf, Entsorgung, Vernichtung, Zurück- 
gewinnung und Aufbereitung der Stoffe.

7 	 Als klimawirksame Stoffe gelten ausschließlich Fluor-
derivate der aliphatischen und cyclischen Kohlenwas- 
serstoffe mit bis zu sechs Kohlenstoffatomen mit den all-
gemeinen Summenformeln CnF2n+2 mit n = 1, 2, ..., 6 
( perfluorierte Alkane – FKW ) und CnHmF2n+2-m mit 
n = 1, 2, ..., 6 und 0<m<2n+2 ( teilfluorierte  
Alkane – H-FKW ).

	 Zu den klimawirksamen Stoffen zählen nicht Kohlen-
wasserstoffe wie z. B. Propan ( R 290 ), Butan ( R 600 )  
und anorganische Stoffe wie Ammoniak ( R 717 ), Wasser 
( R 718 ) und Kohlendioxid ( R 744 ).

8 	 Zur Erstfüllung von Neuanlagen zählen auch Anlagen-
änderungen ( Erweiterung, Neuaufbau, Umbau u. Ä. ),  
außer Umrüstungen. Es sind die Mengen an Kältemitteln 
zu erfassen, die Sie unmittelbar selbst in diese Geräte 
oder Anlagen neu einfüllen. Alte Kältemittelmengen, die 
bereits vor Anlagenänderung enthalten waren und im 
Anschluss nur wieder zurückgeführt werden, sind nicht 
anzugeben.

9 	 Bei der Erstfüllung von umgerüsteten Anlagen sind die 
Mengen an Kältemitteln zu erfassen, die Sie unmittelbar 
selbst im Anschluss an eine Umrüstung ( Austausch des 
Kältemittels ) in die umgerüsteten Geräte oder Anlagen 
einfüllen. 

10	 Ohne Erst-/Neufüllung, Instandhaltung und Wartung durch 
Fremdfirmen.
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Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg 

E	 Verwendung als Treibmittel bei der Herstellung 
	 bestimmter Kunst- und Schaumstoffe im Jahr 2011

	 Auszufüllen von allen Unternehmen, die im Jahr 2011 klimawirksame Stoffe von mehr als 20 kg 
als Treibmittel in Vorprodukten zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen verwendet  
haben. Deutschland hat sich als Vertragsstaat der UN-Klimarahmenkonvention verpflichtet, die  
Berichtsanforderungen zu Emissionen, die in den Artikeln 5, 7 und 8 des Kyoto Protokolls  
inhaltlich und methodisch formuliert sind, zu erfüllen. Im Zusammenhang mit den internationalen 
Vereinbarungen zum Klimaschutz sind identische Informationen zu den Treibhausgasemissio-
nen gleichfalls an die Europäische Kommission zu übermitteln ( Entscheidung Nr. 280/2004/EG ).  
Die Unterscheidung nach vier Schaumarten ist wegen des unterschiedlichen Emissionsver- 
haltens in den einzelnen Schaumstoffanwendungen erforderlich. Das Umweltbundesamt (UBA) 
berechnet aus den verwendeten Mengen die pro Jahr entstandenen Emissionen, die Ergebnisse 
werden für die Erfüllung der Berichtspflicht benötigt.

	 Bitte teilen Sie die unter Abschnitt D in Spalte „Unmittelbar selbst verwendete Stoffe als Treib-
mittel in Vorprodukten zur Herstellung von Kunst- und Schaumstoffen“ angegebenen Gesamt- 
mengen der Stoffe ( R-Bezeichnungen ) auf die einzelnen Schaumstoffanwendungen auf.

	 Bitte senden Sie den Fragebogen an das Statistische Amt zurück.

Stoffe  7

R-Bezeichnung

Stoff-
kenn-
ziffer

Unmittelbar selbst verwendete Stoffe als Treibmittel in Vorprodukten zur Herstellung  
von Kunst- und Schaumstoffen  5

Montageschaum 
Polyurethan Integralschaum Sonstiger  

Polyurethanschaum
Extrudiertes  

Polystyrol (XPS)

kg pro Stoff

R245a 9637

R365 9655

Weitere ( Falls bekannt, geben Sie bitte die einzelne R-Bezeichnung an. )

Insgesamt 9 9 9 9

10CErhebung bestimmter klimawirksamer 
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Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Die jährliche Erhebung richtet sich an Unternehmen, die be-
stimmte klimawirksame Stoffe herstellen, ein- oder ausführen 
oder in Mengen von mehr als 20 Kilogramm pro Stoff und  
Jahr zur Herstellung, Instandhaltung, Wartung oder Reinigung 
von Erzeugnissen verwenden. Hierzu zählen ausschließlich 
Fluorderivate der aliphatischen und cyclischen Kohlenwasser-
stoffe mit bis zu sechs Kohlenstoffatomen. Die Stoffe werden 
insbesondere als Kältemittel, Treibmittel in Aerosoler- 
zeugnissen und bei der Verschäumung von Kunst- und 
Schaumstoffen verwendet. Die Ergebnisse werden zur Dar-
stellung des Emissionspotenzials dieser Stoffe benötigt.

Rechtsgrundlagen
Umweltstatistikgesetz ( UStatG ) vom 16. August 2005  
( BGBI. I S. 2446 ), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 11. August 2009 ( BGBl. I S. 2723 ) geändert worden  
ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz ( BStatG ) 
vom 22. Januar 1987 ( BGBI. I S. 462, 565 ), das zuletzt  
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007  
( BGBI. I S. 2246 ) geändert worden ist.

Erhoben werden die Angaben zu § 10 Absatz 1 UStatG.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG 
grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden. 

Eine Übermittlung der erhobenen Angaben ist nach  
§ 16 Absatz 1 UStatG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 BStatG 
an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landes- 
behörden in Form von Tabellen mit statistischen Ergebnissen 
zulässig, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen  
Fall ausweisen.

Nach § 16 Absatz 5 UStatG dürfen an das Umweltbundes-
amt zur Erfüllung europa- und völkerrechtlicher Pflichten der 
Bundesrepublik Deutschland zur Emissionsberichterstattung, 
jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen 
Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt 
werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall 
ausweisen.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es auch zulässig, den Hoch- 
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unab
hängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung 
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung 
zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet 
werden können.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die 
Empfänger von Einzelangaben sind.

Auskunftspflicht
Die Auskunftsverpflichtung ergibt sich aus § 14 Absatz 1 
UStatG in Verbindung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2 
Nummer 7 UStatG sind die Inhaberinnen/Inhaber oder die  
Leitungen der genannten Unternehmen auskunftspflichtig.

Nach § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern, 
Löschung und Statistikregister 
Name, Bezeichnung und Anschrift der Unternehmen sowie 
Name, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerk-
male, die lediglich der technischen Durchführung der Erhe-
bung dienen. Die Fragebogen mit den Hilfsmerkmalen werden 
nach Abschluss der jeweiligen Erhebung vernichtet.

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der 
in die Erhebung einbezogenen Unternehmen und der ratio-
nellen Aufbereitung der Erhebung. Sie besteht aus einer  
laufenden, frei vergebenen, jedoch länderspezifischen  
Nummer. Name und Anschrift der Auskunftspflichtigen und 
die Identnummer sowie der wirtschaftliche Schwerpunkt der  
Tätigkeit werden zur Führung des Unternehmensregisters  
für statistische Verwendungszwecke ( Statistikregister )  
verwendet. Rechtsgrundlagen hierfür sind § 13 BStatG und 
die Verordnung (EG) Nr. 177/2008 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur Schaffung 
eines gemeinsamen Rahmens für Unternehmensregister 
für statistische Zwecke und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 2186/93 des Rates ( ABl. L 61 vom 5.3.2008, S. 6 ).

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Erhebung bestimmter klimawirksamer 
Stoffe für das Jahr 2011
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